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Fitzek, Peter 
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Begründung: 

Nachdem der Angeklagte bereits in seinem letzten Wort anlässlich der Hauptverhandlung v<j>r 

dem Landgericht Hof am 05.07.2019 den Unterzeichner mehrfach als "zweiten Staatsanwalt" 

sowie als auch „Anwalt des Systems, sowie Vertreter des Kapitals" bezeichnet hat, .der nic~t 

bereit ist, ihm zu helfen" sowie davon sprach, dass der Unterzeichner ihn .verraten" habe, i~t 

nach hier vertretender Ansicht das Vertrauensverhältnis zwischen den Angeklagten und de~ 

Unterzeichner aus diesem Grunde sowie aus weiteren Gründen nachhaltig und irreparab~I 

~~~ ! 

' : 
Auf der Internetseite wKönigreich Deutschland" ist über den Hauptverhandlungstermin vom 

05.07.2019, betreffen die Person des Unterzeichners, folgendes zu lesen: 

„Der "zweite Staatsanwalt" wie Peter seinen vom Gericht aufgenötigten 

Pflichtverteidiger nannte, schadete, wo er nur konnte, klebte wie 
Kaugummi am Schuh auf seinem sehr gut bezahlten Verteldlgerstuhl fe.t 

und das, obwohl sowohl Peters Wahlverteidigerin als auch Peter selbft 

diesen wegen einem schwer gestörten Vertrauensverhältnis, welch~s 

schon an Parteiverrat erinnerte, loswerden und entlassen wollte. 

Das Gericht lehnte die Abwahl oder Entlassung d~ 

Pflichtverteidigers ab, und so saß er kostenverursachend wei~r 
' 

dort, wo er so viel Schaden wie möglich anrichten konnte. Dass Qr 

dies wollte, das zeigten schon seine Taten und dann noch viel meryr 

sein Schlussplädoyer, was weder durch Peter noch durch seine 
' 

Wahlverteidigerin verhindert werden konnte. Der "zwei~e 

Staatsanwalt" forderte als Pflichtverteidiger auch prompt Peters 

Verurteilung! Die Wahlverteidigerin verstand die Welt nicht mehrt 

Es interessierte überhaupt nicht, dass das Vertrauensverhältni,s 

schwer gestört war, es interessierte das Gericht nur, noch einer 

"zweiten Staatsanwalt" im Raum zu haben, der übrigens auch in de11 

Pausen am allerliebsten mit dem eigentlichen Staatsanwalt 

zusammenstand, wobei man sich ungezwungen unterhielt. Kannf;e 

man sich aus verschwiegeneren Kreisen? 
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Auch ein hochrangiger Polizist wurde, genau wie der Staatsanwalt 

und andere Gerichtsbedienstete, schon von Anbeginn freundlich~t 

vom "zweiten Staatsanwalt" an Peters Seite begrüßt und es wurd~ 

ungezwungen geplaudert. 

Die "Organe der Rechtspflege", also 

Staatsanwaltschaft und Pflichtverteidiger, haben 

Richterin, 

vollendEtt 

zusammengearbeitet, um die offensichtlich ergangene Order vom 

Justizministerium umzusetzen und Peter ganz sicher wieder zµ 
einer erneuten Haftstrafe zu verurteilen. So zumindest konnte es nyr 

auf einen unparteilichen Beobachter wirken. 

Der Anschein zur Aufrechterhaltung von Recht und Gesetz im sog. 

"Freistaat Bayern", von einer angeblichen Unabhängigkeit d~ 

Gerichtes und von einer Fürsorge des Staates zu einer wirksamen 

Verteidigung eines jeden Angeklagten durch einen 

Pflichtverteidiger bröckelte hier nicht nur, all dies wurde hier völlig 

ad absurdum geführt." 

In einer Gesamtschau des Verhaltens in der Hauptverhandlung einerseits, während d~s 

letzten Wortes sowie insbesondere der nachgerichtlichen Berichterstattung („Parteiverrae) i~t 

es dem Unterzeichner nicht mehr zumutbar sein, eine vernünftige rechtl iche Vertretung zu 
gewährleisten. 

Aus Gründen des guten Anstands bleiben die insoweit zitierten im Übrigen unkommentiert. ' 


